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Otto G. Mayer

Gescheiterte 
Reform

Nach dem Rücktritt des Steuer
reform-Staatssekretärs Heinz 

Haller und der sich anschließen
den Regierungskrise besteht 
alles andere als Klarheit dar
über, was nun mit dem Projekt 
Steuerreform weiter geschehen 
soll. Sicher scheint nur eines zu 
sein: Nach dem Scheitern ande
rer groß angekündigter Refor
men ist auch das „Jahrhundert
werk“ der Steuerreform zumin
dest In ihrer Gesamtkonzeption 
für diese Legislaturperiode hin
fällig geworden. Denn die Über
prüfung der Neufassung des 
Einkommensteuergesetzes, die 
Ausbügelung so mancher „Ab
surditäten“ (Schiller) und der 
koalitionsinterne Streit um die 
Reform der Körperschaftsteuer 
machen eine termingerechte Be
handlung und Verabschiedung 
dieses Dritten Steuerpaketes un
möglich. So notwendig auch 
eine Steuerreform Ist, so darf 
das Scheitern des bisher vor
liegenden Entwurfs für das Dritte 
Steuerreformgesetz kein Anlaß 
zu großer Betrübnis sein — ab
gesehen vielleicht von einigen 
Reformfanatikern; denn dazu 
enthielt dieser Entwurf noch zu 
viele Ungereimtheiten.

Damit stellt sich aber nun die 
Frage, ob das Steuerreformpaket 
als Ganzes erst zu einem unge
wissen Zeitpunkt In Kraft treten 
soll — worauf die FDP besteht —, 
oder eine Reform in Raten 
durchgeführt werden sollte, d. h. 
Vorziehung des Zweiten Steuer
reformgesetzes mit den einheits
wertabhängigen Steuern Vermö
gen-, Erbschaft-, Grund- und 
Gewerbekapitalsteuer — wie es 
die SPD gern hätte. Da keine 
der beteiligten und betroffenen 
Parteien zu Recht möchte, daß 
durch die Hintertür der Steuer
reform Steuererhöhungen vorge
nommen werden, spricht einiges 
dafür, beide Sfeuerreformpakete 
zusammen zu verabschieden.

Beide Pakete zusammenge
nommen sollten ein ausgewoge
nes Ganzes bilden, d. h. Mehr
belastungen auf der einen Seite 
müssen durch Minderbelastun

gen auf der anderen Seite aus
geglichen werden. Die Einhaltung 
dieses Prinzips der Aufkom
mensneutralität ist aber bei ge
trennter Behandlung nicht mehr 
gewährleistet. Würde nämlich 
das vom Kabinett schon be
schlossene Paket der einheits
wertabhängigen Steuern unver
ändert das parlamentarische Ver
fahren passieren, entstünden der 
Privatwirtschaft für längere Zeit 
erhebliche Mehrbelastungen, 
ohne daß entsprechende Ent
lastungen, z. B. durch das „An
rechnungsverfahren“ bei der 
Körperschaftsteuer, gewährlei
stet wären.

Dadurch liefe man entweder 
Gefahr, daß bei der Konzipierung 
des Dritten Steuerreformpaketes 
aufgrund der mehrjährigen Vor
belastung durch die einheits
wertabhängigen Steuern weiter
gehende Konzessionen einge
räumt werden müssen, als der 
Ausgewogenheit des Gesamt
konzeptes dienlich wäre, oder 
aber die Verabschiedung der 
einheitswertabhängigen Steuern 
in der vorliegenden Form ist 
politisch nicht durchsetzbar-was 
das koalitionsinterne Gerangel 
beweist Ein Kompromiß jedoch, 
der die Mehrbelastung In Gren
zen hielte, würde weder der 
Forderung entsprechen, die steu
erliche Behandlung von Real- 
und Geldvermögen anzugleichen, 
noch dem Gesamtkonzept dien
lich sein.

Die Entscheidung, das Reform
werk zu einem späteren Zeit
punkt als Ganzes in Kraft zu 
setzen, kann also nur begrüßt 
werden. Weder gerät man In die 
Zwangslage, sachliche Bedenken 
einer Zeitplanung zu opfern noch 
die Ausgewogenheit des Ge
samtkonzeptes In Frage zu stel
len. Die Regierung mag sich da
mit trösten, daß ein Programm, 
das von so komplizierter Natur 
ist und einer gründlichen Bera
tung bedarf wie die Steuerreform, 
kaum In einer Legislaturperiode 
zu schaffen Ist, auch wenn die 
zuständigen Leute nicht wechseln 
würden.
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